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Verordnung über die Verwaltungsgebühren 
für Amtshandlungen der Straßenbaubehörden 

(StrVwGebO) 

Vom 31. Mai 2002 

Auf Grund des § 2 Abs. 2 und des § 15 Abs. 4 des Gebührenge
setzes für das Land Brandenburg vom 18. Oktober 1991 
(GVBl. S. 452) verordnet der Minister für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern und der Ministerin der Finanzen: 

§ 1 

Für Amtshandlungen der Straßenbaubehörden nach dem 
Bundesfernstraßengesetz, dem Brandenburgischen Straßenge
setz oder dem Telekommunikationsgesetz werden Verwaltungs
gebühren nach Maßgabe dieser Verordnung und des anliegen
den Gebührentarifs erhoben. Der Gebührentarif ist Teil dieser 
Verordnung. 

§ 2 

Zur Zahlung von Gebühren für die Erteilung von Genehmigun
gen auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (Nummer 4 des Gebührentarifs) bleiben die 
Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 8 Abs. 4 des Ge
bührengesetzes für das Land Brandenburg verpflichtet. 

§ 3 

(1) Für nicht im Gebührenverzeichnis aufgeführte Amtshand

lungen wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand für die Amts
handlung erhoben. In diesen Fällen berechnet sich die Gebühr 
für jede angefangene Stunde der Amtshandlung für Beamte 
und Angestellte in vergleichbaren Vergütungsgruppen 

des höheren Dienstes mit 60,- EUR, 

des gehobenen Dienstes mit 50,- EUR, 

des mittleren Dienstes mit 40,- EUR, 

des einfachen Dienstes mit 35,- EUR. 

(2) Bei der Berechnung der Gebühr nach dem Zeitaufwand ist 
die Zeit anzusetzen, die unter regelmäßigen Verhältnissen von 
einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benötigt wird. Die 
Zeit für die An- und Abreise ist als Arbeitszeit zu berechnen. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Erhebung von Ver
waltungsgebühren für Amtshandlungen der Straßenbaubehör
den vom 7. Februar 1994 (GVBl. II S. 86) außer Kraft. 

Potsdam, den 31. Mai 2002 

Der Minister für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr 

Hartmut Meyer 
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Anlage 

Gebührentarif 

Nr. Gegenstand Gebühr 
Euro 

1. a) Für die Erteilung einer Sondernutzungs
erlaubnis nach § 8 FStrG sowie § 18 BbgStrG 

mindestens jedoch 

25 vom Hundert 
der festgesetzten 
Sondernutzungs
gebühr 
30,- EUR 

b) Für die Verlängerung einer befristeten 
Sondernutzungserlaubnis nach § 8 FStrG 
sowie § 18 BbgStrG 

10 vom Hundert 
der festgesetzten 
Sondernutzungsge
bühr 

mindestens jedoch 15,- EUR 

c) Für die Erteilung einer Sondernutzungs
erlaubnis nach § 50 Abs. 3 TKG 

- bei kreuzenden oder schleifenden 
Telekommunikationslinien je Kreuzungs-/ 
Berührungsfall 20,- EUR 

- bei längsverlegten Telekommunikations
linien 20,- EUR bis 200,- EUR 

höchstens jedoch 500,- EUR 

d) Für die Einräumung von Rechten zur 
Benutzung des Eigentums der Straßen
flächen nach bürgerlichem Recht nach 
§ 8 Abs. 10 FStrG sowie § 23 BbgStrG 
je Fall: 50,- EUR 

e) Für die Zulassung von Hinweisschildern 
nach der Richtlinie zur Aufstellung nicht
amtlicher Hinweisschilder (Hinweis-Z.Ri 
vom 15. August 1997 (ABl. S. 811)) 
je Schild: 25,- EUR 

2. Für die Zulassung von Ausnahmen in Anbau
verfahren gemäß §§ 9 Abs. 8 und 9a Abs. 5 FStrG 
sowie §§ 24 Abs. 9, 36 Abs. 4 und 
40 Abs. 3 BbgStrG (z. B. für Hochbauten, 
Werbeanlagen) 30,- EUR bis 400,- EUR 

und zwar bei baulichen Anlagen für je 
angefangene 1 000,- EUR 
Rohbausumme 1,- EUR 

mindestens jedoch 30,- EUR 

und bei Leitungen 20,- EUR bis 100,- EUR 
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Nr. Gegenstand Gebühr 
Euro 

3. Für sonstige Genehmigungen und Amtshand
lungen der Straßenbaubehörden in anbau
rechtlichen Angelegenheiten z. B. gemäß 
§ 9 Abs. 5 FStrG oder § 24 Abs. 6 BbgStrG 30,- EUR bis 400,- EUR 

und zwar bei baulichen Anlagen für je 
angefangene 1 000,- EUR 
Rohbausumme 1,- EUR 

mindestens jedoch 30,- EUR 

und bei Leitungen 20,- EUR bis 100,- EUR 

4. Prüfungen und Genehmigungen auf der 
Grundlage des § 10 Abs. 3 BbgStrG 

4.1 a) Neubauten je 1 000 EUR der Baukosten 
6,- EUR bis 10,- EUR 
mindestens 750,- EUR 

b) Instandsetzungen je 1 000 EUR der Baukosten 
3,- EUR bis 6,- EUR 
mindestens 250,- EUR 

oberer Grenzwert: Bauvorhaben mit 
besonderem Schwie
rigkeitsgrad 

unterer Grenzwert: einfache Bauvorhaben 
mit Stützweiten < 5,00 m 

Die Gebühren schließen alle erforderlichen Abnahmen ein. 

4.2 Anerkennung von Prüfingenieuren und 
Sachverständigen für ein Bauvorhaben 50,- EUR bis 150,- EUR 

5. Für Rechtsbehelfe 

Erteilung von Bescheiden über Widersprüche 
- wenn und soweit sie zurückgewiesen werden 

a) Dritter, die sich durch die Sachentscheidung 
beschwert fühlen 10,- EUR bis 500,- EUR 

b) gegen Kostenentscheidungen 10,- EUR bis 100,- EUR 
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Fünfte Verordnung zur Änderung 1. Die bisherige Anlage 1 zu § 1 der Landesschulbezirksver
der Landesschulbezirksverordnung ordnung wird durch die Anlage 1 ersetzt. 

Vom  31. Mai 2002 2. 	 Die bisherige Anlage 2 zu § 1 der Landesschulbezirksver
ordnung wird durch die Anlage 2 ersetzt. 

Auf Grund des § 106 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 des Brandenbur
gischen Schulgesetzes vom 12. April 1996 (GVBl. I S. 102), Artikel 2 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Än
derung des Brandenburgischen Schulgesetzes vom 1. Juni Diese Verordnung tritt am 1. August 2002 in Kraft. 
2001 (GVBl. I S. 62), verordnet der Minister für Bildung, Ju
gend und Sport nach Anhörung der beteiligten Schulträger: 

Potsdam, den  31. Mai 2002 
Artikel 1 

Die Landesschulbezirksverordnung vom 8. April 1997 (GVBl. II	 Der Minister für Bildung, 
S. 230), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Juni Jugend und Sport 
2001 (GVBl. II S. 233), wird wie folgt geändert: 

Steffen Reiche 
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Verordnung zur Übertragung 
disziplinarrechtlicher Befugnisse 

und Zuständigkeiten auf die Polizei 
(Disziplinarrechtszuständigkeitsverordnung 

Polizei - DiszZVPol) 

Vom 12. Juni 2002 

Auf Grund des § 17 Abs. 2 Satz 2, des § 34 Abs. 5, des § 35 
Abs. 2 Satz 2 und des § 42 Abs. 2 Satz 2 des Landesdisziplinar
gesetzes vom 18. Dezember 2001 (GVBl. I S. 254) verordnet 
der Minister des Innern: 

§ 1 

Die Verordnung regelt die Übertragung von Befugnissen und 
Zuständigkeiten nach dem Landesdisziplinargesetz für die Be
amten im mittleren und gehobenen Dienst der Verwaltung und 
des Polizeivollzugsdienstes, die bei den Polizeibehörden und 
Polizeieinrichtungen beschäftigt sind oder dort vor dem Eintritt 
in den Ruhestand beschäftigt waren. 

§ 2 

Die Disziplinarbefugnisse nach § 17 Abs. 2 Satz 1 des Landes
disziplinargesetzes werden auf die Leiter der Polizeibehörden 
und Polizeieinrichtungen übertragen. Zuständig ist der Dienst
vorgesetzte der Polizeibehörde oder Polizeieinrichtung, der der 
Beamte zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand angehört 
hat. 

§ 3 

Die Disziplinarbefugnisse nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 des Landes
disziplinargesetzes werden auf die Leiter der Polizeibehörden 
und Polizeieinrichtungen übertragen. 

§ 4 

Die Zuständigkeit nach § 35 Abs. 2 Satz 1 des Landesdiszipli
nargesetzes wird auf die Leiter der Polizeibehörden und Poli
zeieinrichtungen übertragen. 

§ 5 

Die Zuständigkeit nach § 42 Abs. 2 Satz 1 des Landesdiszipli
nargesetzes wird auf die Polizeibehörden und Polizeieinrich
tungen übertragen.  

§ 6 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 12. Juni 2002 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 
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